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TOP 1: 
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 

- Feststellung von Hinderungsgründen nach § 29 Gemeindeordnung (GemO) 
 
Sachverhalt:  
 
Nach § 29 Absatz 5 Gemeindeordnung (GemO) stellt der Gemeinderat fest, ob ein Hinderungsgrund 
nach § 29 Absatz 1 gegeben ist. 
 
Nach einer Information des Gemeindetages Baden-Württemberg ist eine förmliche Beratung und 
Beschlussfassung, wie sie in § 29 Absatz 5 Gemeindeordnung gefordert ist, nur dann erforderlich, 
soweit ein Anlass dafür gegeben ist, wenn also entweder der Gewählte Hinderungsgründe geltend 
macht oder wenn auf sonstige Weise Hinderungsgründe bekannt werden. 
 
Auf den Auszug der Gemeindeordnung (§ 29) wird verwiesen.  
 
Nach Auffassung der Verwaltung liegen bei den neu gewählten Gemeinderäten keine Hinderungs-
gründe im Sinne des § 29 GemO vor. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bei den am 9. Juni 2024 gewählten Gemeinderäten keine 
Hinderungsgründe nach § 29 Absatz 1 GemO gegeben sind. 


